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Text 

Anmeldung der Ausgabe von Bezugsaktien 

§ 168. (1) Der Vorstand hat spätestens innerhalb eines Monats nach Ablauf des Geschäftsjahrs zur 
Eintragung in das Firmenbuch anzumelden, in welchem Umfang im abgelaufenen Geschäftsjahr 
Bezugsaktien ausgegeben worden sind. 

(2) Der Anmeldung sind die Doppelstücke der Bezugserklärungen und ein vom Vorstand 
unterschriebenes Verzeichnis der Personen, die das Bezugsrecht ausgeübt haben, beizufügen; das 
Verzeichnis hat die auf jeden Aktionär entfallenden Aktien und die auf sie gemachten Einlagen 
anzugeben. 

(3) In der Anmeldung hat der Vorstand die Erklärung abzugeben, daß die Bezugsaktien nur in 
Erfüllung des im Beschluß über die bedingte Kapitalerhöhung festgestellten Zwecks und nicht vor der 
vollen Leistung des Gegenwerts ausgegeben worden sind, der sich aus dem Beschluß ergibt. 

(4) Die eingereichten Schriftstücke werden beim Gericht in Urschrift, Ausfertigung oder öffentlich 
beglaubigter Abschrift aufbewahrt. 


